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Schweiz – Frankreich
◦

 
Keine Regelungen betreffend Krankentransporte

Schweiz – Deutschland
◦

 
Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige 
Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen

◦
 

Entwurf einer Absprache

Deutschland – Frankreich
◦

 
Rahmenabkommen zwischen Deutschland und Frankreich über 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen
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◦
 

Vereinbarung über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
im Bereich der Rettungsdienste Elsass/Baden-Württemberg

◦
 

Absprache zwischen dem Präfekten der Region Elsass, Präfekt 
des Departements Bas-Rhin und dem Sozialministerium 
Baden-Württemberg über das grenzüberschreitende 
Rettungswesen

Deutschland – Frankreich – Schweiz
◦

 
Vereinbarung zwischen der Schweiz, Deutschland und 
Frankreich über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im 
Raum Oberrhein

◦
 

Madrider Übereinkommen

◦
 

Karlsruher Abkommen
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Kostenübernahme

Unterschiedliche Sprache

Keine Klärung des Grenzübertritts
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Basel-Mulhouse-Freiburg

Trinationalität Symbol für die 
internationale Zusammenarbeit

Binationaler Staatsvertrag zw. 
Frankreich und Schweiz, aber 
Wirkungsraum auch Deutschland

Öffentlich-rechtliches Unternehmen 
nach internationalem Recht

Französischer Rettungsdienst 
zuständig

Schweizerischer Rettungsdienst 
vorbehalten
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Freiwillige Zusatzversicherung

Offen für alle Personen der drei 
beteiligten Länder

Passagiere des EuroAirportes auch 
versichert; EuroAirport zahlt jährliche 
Pauschale

Krankentransport erfolgt durch den, der 
am schnellsten am Unfallort sein kann
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Transport zulasten der 
Zusatzversicherung

Nicht versicherte Person muss Teil der 
Kosten selbst bezahlen

Zollvereinbarung nötig
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Ein eigenes Krankentransportsystem des 
Dreiländerecks

Non-Profit-Organisation, privat organisiert

Private Gönner und Beteiligung des 
EuroAirports

Eigene Einsatzzentrale
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Erweitertes Bettenleitsystem

Einsatzwagen nach den Standards aller drei 
Staaten

Spezielle Zollvereinbarung

Dreisprachiges Wörterbuch mit 
medizinischen Ausdrücken
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Krankentransporte durch die bereits 
bestehenden Krankentransportunternehmen

Vereinheitlichung der Servicezentralen oder 
enge Zusammenarbeit

Krankentransport durch das Unternehmen, 
das am schnellsten am Unfallort ist zu dem 
Krankenhaus, das am nächsten ist

Erweitertes Bettenleitsystem
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Zollabkommen notwendig

Kostenübernahme wie bei einem inländischen 
Krankentransport

Zusätzliche Kosten werden zu gleichen Teilen 
verrechnet
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Basel-Mulhouse-Freiburg

Eigenes Sanitätsteam und eigener 
Krankenwagen

Finanziert durch Krankenkassen 
und Pauschale auf Flugticket

Ist Rettungswagen im Einsatz, 
Rückgriff auf nationale 
Rettungsdienste
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FRADECH:
◦

 

Umgestaltung der nationalen Versicherungen nötig

◦

 

Anerkennung Rettungssysteme der anderen Staaten

◦

 

Problem Nicht-Zusatzversicherte

Drittelregelung:
◦

 

Umständliche Berechnung des konkreten Betrages

◦

 

Gefahr der ungerechten Verteilung der Kosten

TKTS
◦

 

Problematik der Staatenverschiedenheit weitgehend 
gelöst

◦

 

Keine Belastung der bestehenden 
Versicherungssysteme
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Brichst du dir im Drei-Länder-Eck das Bein,

dann sollte der schnellste Krankentransport 
der drei Länder sofort zur Stelle sein!

Doch mach dir darüber keine Sorgen, hab 
keinen Stress,

werd einfach Mitglied beim TKTS!!
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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